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Dauerhafte Sondernutzung von Verkehrsflachen
beantragen
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Eine dauerhafte Nutzung von offentlicher Stral3enverkehrsflache bedarf einer Erlaubnis.
Jeder der die 6ffentliche Stral3enverkehrsflache nutzen will, ob Gber oder unter der Erde,
muss sich dies genehmigen lassen.

Basisinformationen

Einen Antrag auf dauerhafte Sondernutzung muss jeder stellen, der die 6ffentliche
StralR3enverkehrsflache nutzen will.

Typische Beispiele fiir dauerhafte Sondernutzung sind:

Fassadenwarmedammung,
Spielgerate,

Eingangsstufen und Rampen,
Vordéacher,

Balkone,

Banke,

Einfriedungen,

Bricken, usw.
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Liegtkeine dauerhafte Sondernutzung vor, ist in der Regel das Ordnungsamt zustandig
- zum Beispiel bei:

o befristeter Aufstellung von (Bau-) / Containern
o Warenauslagen / Kérben / Tischen, die abends weggeraumt werden
o Aufstellern (sog. Kundenstoppern)

Voraussetzungen

Vorliegen einer Sondernutzung:
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o wenn der Gemeingebrauch in seiner Ublichen Nutzung beeintrachtigt wird

o wenn die Stralenoberflache genutzt wird

o wenn die Nutzung den Luftraum von der Oberkante der Stral3e bis 5,50 m tber
StralRenoberkante betrifft

Ablauf

Formloser schriftlicher Antrag

Bendétigte Unterlagen

o formloser Antrag

dieser muss eine genaue Beschreibung und Begriindung der geplanten MaRnhahme
enthalten (in 5-facher Ausfertigung einzureichen)

o Lageplan (1:500)

mit eingezeichneten, farblich hervorgehobenem Vorhaben (in 5facher Ausfertigung
einzureichen)

Zustandige Stellen

- ASV - Amt flir StraBen und Verkehr

+ 49 421 361 89780

(0421) 361-9738

Herdentorsteinweg 49/50, 28195 Bremen
Website

office@asv.bremen.de

Ansprechperson
o Frau Suzana Krajinovic

Ref. 40 - Wegepolizeiaufg., PMS, Off. Beleucht.

+49 421 361-19507
+49 421 496-19507
E-Malil

o Frau Julia Glinthner

Ref. 40 - Wegepolizeiaufg., PMS, Off. Beleucht.
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https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung/asv-amt-fuer-strassen-und-verkehr-9744
https://www.asv.bremen.de/
mailto:office@asv.bremen.de
tel:+4942136119507
mailto:Suzana.Krajinovic@asv.bremen.de

+49 421 361-9530
+49 421 361-16187
E-Malil

Gebiihren | Kosten

Alle Genehmigungen sind kostenpflichtig, au3er Fassadendammung. Gebihren werden
nach der Gebuhrenordnung fur Sondernutzung nach dem Bremischen
Landesstral3engesetz berechnet. Diese bitte im Einzelfall beim zustéandigen
Sachbearbeiter erfragen.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

3 Wochen Antrage sind mindestens 3 Wochen vor geplantem Arbeitsbeginn einzureichen
Wie lange dauert die Bearbeitung?

3 Wochen

Rechtsgrundlagen

o 8 18 Bremisches LandesstralRengesetz

Aktualisiert am 29.04.2026
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tel:+494213619530
mailto:Julia.G%C3%BCnthner@asv.bremen.de
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-landesstrassengesetz-bremlstrg-vom-20-dezember-1976-294799?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-StrGBRV25P18

	 Dauerhafte Sondernutzung von Verkehrsflächen beantragen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	ASV - Amt für Straßen und Verkehr
	Ansprechperson
	Frau Suzana Krajinovic 
	Frau Julia Günthner 


	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen


